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Dokument 3: Antrag auf ein Ethikvotum für Datenerhebungen durch Studierende im Rahmen einer Lehrveranstaltung (z.B. als Teil der Prüfungsleistung)

Der Antrag auf ein Ethikvotum für Datenerhebungen durch Studierende im Rahmen einer Lehrveranstaltung ist nur für empirische Datenerhebungen gedacht, die nach Maßgabe der Ethikkommission der Fakultät 13 keine ausführliche Begutachtung benötigen (z.B. Fragebogenstudien ohne kritische persönliche Fragen, kurze Laborstudien mit büroähnlicher Tätigkeit). In diesem Antrag sind alle möglichen Datenerhebungsmethoden aufzuführen, die Studierenden für Studien im Rahmen der genannten Lehrveranstaltung zur Verfügung stehen sollen. Wird dieser Antrag genehmigt, sind alle diese Datenerhebungen abgedeckt und bedürfen daher keines eigenen Antrags für ein Ethikvotum. Mit diesem Verfahren kann, auf Basis der Angaben, eine grundsätzliche ethische Unbedenklichkeit bestätigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Fragen 1.1-1.9 der Checkliste mit „ja“ und die Fragen 2.1-2.9 mit „nein“ beantwortet wurden (s. Dokument 1, „Triage“). Die Ethikkommission bewertet auf Basis der Angaben in diesem Antrag, ob eine grundsätzliche Unbedenklichkeit gegeben ist, oder ob ein Vollantrag auf ein Ethikvotum gestellt werden muss.
 
Hinweise zur Bearbeitung
Die Bearbeitung eines Antrags im Lehrveranstaltungsverfahren dauert i.d.R. 2-4 Wochen. Eventuell nötige Rückfragen können das Verfahren weiter verzögern. Bitte fügen Sie Ihre Antworten an entsprechender Stelle in das Word-Dokument ein. Die eingefärbten Textteile sind Hinweise zur Antragstellung, sollten jedoch im Dokument verbleiben. Die Ethikkommission bittet um prägnante und allgemeinverständlich formulierte Ethikanträge. Machen Sie bei Überarbeitungen von Anträgen bitte durch Hervorhebungen im Text deutlich, wie Sie auf die Kommentare im Bescheid der Ethikkommission eingegangen sind. Dies kann beispielsweise durch Einschalten des „Überarbeiten“ Modus in Word geschehen. Zusätzlich ist ein Begleitschreiben beizufügen, das a) die Anmerkungen der Ethikkommission und b) die darauf bezogenen Änderungen aufführt. Fehlt dieses Begleitschreiben, wird die Wiedereinreichung nicht bearbeitet.
 
1. Angaben zum Antrag
	1.1 Art des Antrags

	· Neuer Antrag
· Wiedereinreichung nach Überarbeitung des Antrags mit der Nummer: 

	1.2 LSF-Nummer, Titel und Kurzbeschreibung der Lehrveranstaltung, in deren Rahmen die Datenerhebungen durch Studierende stattfindet

	

	1.3 Verantwortliche Lehrperson

	Nachname, Vorname

	

	E-Mail-Adresse (bitte dienstliche Adresse der LMU verwenden!)

	

	Fakultät und Einrichtung und/oder Raum innerhalb der LMU

	

	ggf. weitere an der Durchführung der Veranstaltung Beteiligte (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse)

	

	1.4 Status

	· Mitglied des wissenschaftlichen Personals der LMU
· anderer:

	1.5 Semester, für die das Ethikvotum beantragt wird (z.B. SoSe 2026, maximal für eine Dauer von 4 Semestern)

	

	1.6 Erwartete Anzahl Studierender, die pro Semester im Rahmen der Veranstaltung Daten erheben

	


Bitte beachten Sie: Der Bescheid der Kommission wird per E-Mail an die verantwortlichen Personen geschickt. 

2. Angaben zu Datenerhebungsmethoden
	2.1 Zentrales Erkenntnisziel der Datenerhebungen im Rahmen der Lehrveranstaltung

	 

	2.2 Kurze Beschreibung des avisierten methodischen Vorgehens, das für diese Lehrveranstaltung relevant ist (Studiendesign, experimentelle Manipulationen, erhobene Forschungsdaten, relevante Auswertungsmethoden)

	 (Um die 200 Wörter)

	2.3  Maximale Anzahl von Studienteilnehmenden, die pro Seminarteilnehmenden rekrutiert wird

	 

	2.4 Beschreiben Sie für die Ziele der Lehrveranstaltung typische Probandenstichproben (z.B. Zielgruppen, Samplingstrategien).

	 

	2.5 Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?

	 

	2.6 Wie werden die Probanden über die Studie und den Umgang mit Ihren Daten aufgeklärt und ihr Einverständnis eingeholt (bitte entsprechende Entwürfe beilegen, die die Studierenden nutzen werden, siehe Vorlagen hierzu)?

	 

	2.7 Listen Sie hier alle Erhebungsmethoden auf, die von den Studierenden genutzt werden können (z.B. Interview, Fragebogen, Reaktionszeitmessungen am Computer usw.).

	 

	2.8 Werden alle erhobenen personenbezogenen Daten und Forschungsdaten DSGVO-konform gespeichert und verarbeitet, die Probanden und Probandinnen vollständig über den Ort und die Art der Speicherung sowie jegliche Weiterverwendung der Daten expliziert informiert, und geben sie dazu ihr Einverständnis?

	· ja
· ___________________________________







3. Selbstverpflichtung
Die antragstellende Person bestätigt, dass ...
· sie die für die im Rahmen der Lehrveranstaltung durchgeführten Datenerhebungen durch Studierende die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in den aktuell gültigen Fassungen kennt und bei der Planung der Datenerhebung und -auswertung durch die Studierenden berücksichtigen wird. Insbesondere sei verwiesen auf folgende Richtlinien und Bestimmungen (in der jeweils geltenden Fassung): 1) die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zum Datenschutz nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG), 2) die ethischen Richtlinien der BAAL (Britisch Association of Applied Linguistics) und der DFG (Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis)
· alle Angaben in diesem Antrag nach ihrem besten Wissen zutreffend sind.
Die antragstellende Person bestätigt weiter, dass die im Rahmen der Lehrveranstaltung durchgeführten Datenerhebungen durch Studierende nur gemäß des in diesem Antrag dargestellten Vorgehens durchgeführt werden. Für den Fall, dass die erteilte Bewertung des Antrags Auflagen erhält, die nicht explizit eine Neueinreichung des Ethikantrags erfordern, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Ist dies entgegen der Annahme der Ethikkommission nicht möglich, verpflichtet sich die antragstellende Person, den Ethikantrag mit einer angepassten Beschreibung des Vorgehens erneut einzureichen.
Die antragsstellende Person bestätigt, dass sie dafür Sorge tragen wird, dass alle Studierenden, die an der im Antrag genannten Lehrveranstaltung teilnehmen und Daten erheben, über die gesetzlichen Bestimmungen und ethischen Richtlinien informiert worden sind und die Checkliste für Studierende, die eine Studie im Rahmen einer Lehrveranstaltung durchführen vor der Datenerhebung zur Kenntnis nehmen und diese ausgefüllt ihrer Prüfungsleistung beifügen. Diese Checkliste ist gemeinsam mit den Prüfungsunterlagen gemäß den Richtlinien der Universität aufzubewahren. 
Die geplanten Forschungsarbeiten werden in Einklang mit den Ethikrichtlinien der LMU München und den Richtlinien zur Verarbeitung von Daten durchgeführt.

 

 
_____________________	__________________________________
Ort, Datum			Unterschrift der antragstellenden Person
 				

4.  Anlagen
· ausgefüllte Checkliste (Dokument 1, Triage)
· Entwurf Teilnahmeinformation(en)
· Entwurf Einverständniserklärung(en)
· Entwurf Informationsmaterial für Studierende der Veranstaltung zu Datenerhebungen
· ggf. sonstige Anlagen
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